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(54) Vorrichtung zum Schutz eines Bauwerkes gegen Anprall von Schienenfahrzeugen

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Schutz eines Bauwerkes (1), insbesondere eines Bahn-
steiges, einer Brücke oder dergleichen gegen Anprall
von Schienenfahrzeugen. Um im Fall eines Anpralls
Schäden am Bauwerk (1) zu minimieren wird eine Vor-
richtung vorgeschlagen, die folgende Merkmale auf-
weist: längs des Bauwerks (1) verlaufende Betriebs-
schienen (2, 3), wenigstens eine Führungsschiene (4)
derart, dass das an der Führungsschiene (4) geführte
entgleiste Schienenfahrzeug in einem bestimmten Ab-
stand zum Bauwerk (1) an diesem entlang gleitet, und
eine Anzahl von an einer gleiszugewandten Seite des
Bauwerks (1) befestigten Anprallelementen (9) mit je-
weils einer Sollbruchstelle (11) derart, dass die bei auf
das Bauwerk (1) übertragene Anprallenergie minimiert
ist.
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1 Bahnsteig
2 Betriebsschiene
3 Betriebsschiene
4 Führungsschiene
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6 Begrenzung im Normalzustand
7 Begrenzung im entgleisten Zustand
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13 Oberkante
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16 Länge des Anprallelements
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24 Anprallelement
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Schutz eines Bauwerkes, insbesondere eines Bahnstei-
ges, einer Rampe, einer Brücke oder dergleichen gegen
Anprall von Schienenfahrzeugen.
[0002] Der Schutz von Bauwerken gegen Anprall von
Schienenfahrzeugen, insbesondere von Eisenbahn-
fahrzeugen, nimmt in den letzten Jahren einen immer
höheren Stellenwert ein. Insbesondere im Falle einer
Zugentgleisung sind Bauwerke, die sich in unmittelbarer
Nähe der Betriebsschienen befinden, durch einen mög-
lichen Anprall eines Schienenfahrzeuges gefährdet.
Dies betrifft ganz besonders Bahnsteigkonstruktionen
und Eisenbahnbrücken. Häufig kommen sogenannte
Bahnsteigbrücken zum Einsatz, bei denen bei einem
Anprall eines entgleisten Eisenbahnfahrzeuges an die
Bahnsteigkannten nicht nur die Bahnsteigkonstruktion
selber, sondern auch die darunter liegenden Verkehrs-
wege gefährdet sein können.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zum Schutz eines Bauwerkes gegen An-
prall von Schienenfahrzeugen bereitzustellen, durch die
Schäden am Bauwerk minimiert werden.
[0004] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist
längs des Bauwerks verlaufende Betriebsschienen und
wenigstens eine Führungsschiene auf. Die Schienen
sind dabei derart angeordnet, dass das an der Füh-
rungsschiene geführte entgleiste Schienenfahrzeug in
einem bestimmten Abstand zum Bauwerk an diesem
entlang gleitet. Darüber hinaus umfasst die erfindungs-
gemäße Vorrichtung eine Anzahl von an einer gleiszu-
gewandten Seite des Bauwerks befestigten Anprallele-
menten. Jedes dieser Anprallelemente weist wenig-
stens eine Sollbruchstelle auf, die derart ausgebildet ist,
dass die im Falle eines Anpralls auf das Bauwerk über-
tragene Anprallenergie minimiert ist.
[0005] Die Führungsschiene, die vorzugsweise an
der dem Bauwerk abgewandten Betriebsschiene ange-
ordnet ist, hält das Schienenfahrzeug in einem be-
stimmten Abstand zur Soll-Lage. Durch die Anordnung
des Bauwerks und der daran befestigten Anprall-ele-
mente wird erreicht, dass das entgleiste Schienenfahr-
zeug nicht gegen die Basis des Bauwerks prallt, son-
dern lediglich die einzelnen Anprallelemente zerstört.
Anprallelemente und Führungsschiene stehen dabei in
enger funktioneller Wechselwirkung. Da bei einem An-
prall lediglich die am Bauwerk angebrachten Anprallele-
mente, nicht jedoch das Bauwerk selbst zerstört wird,
ist die Kraftübertragung auf das Bauwerk minimiert. Mit
anderen Worten kommt es im Falle einer Entgleisung
eines Schienenfahrzeuges zu einer wesentlichen Redu-
zierung der Anpralllasten auf das Bauwerk.
[0006] Für die Zerstörung der Anprallelemente ist je-
weils nur eine minimale Kraft notwendig, die über die
Brüche abgeleitet wird. Die erfindungsgemäße Anord-
nung gewährleistet, dass die brechenden, knickenden
oder abreissenden Anprallelemente zumindest teilwei-

se in einem ausreichend dimensionierten Bereich zwi-
schen dem Schienenfahrzeug und dem Bauwerk zer-
stört werden derart, dass dabei so wenig wie möglich
Kräfte entstehen.
[0007] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung gemäß Anspruch 2 ist die Führungsschiene
wenigstens auf der gesamten Länge des gegen Anprall
zu schützenden Bauwerkes angeordnet. Vorzugsweise
beginnt jedoch die Führungsschiene bereits in ausrei-
chendem Abstand vor dem Bauwerk. Die Führungs-
schiene ist vorzugsweise mit zugehörigen Fangvorrich-
tungen versehen.
[0008] Die Anprallelemente sind nach der Lehre des
Anspruchs 3 in Gleisrichtung hintereinander angeord-
net. Durch diese Anordnung werden die Anprallelemen-
te durch das vorbeifahrende entgleiste Schienenfahr-
zeug nach und nach zerstört. Die auf das Bauwerk wir-
kenden Kräfte wandern mit anderen Worten mit dem
fahrenden Fahrzeug mit und wirken nur in dem Bereich,
der gerade vom Fahrzeug zerstört wird.
[0009] Nach der in Anspruch 4 beanspruchten Aus-
führungsform der Erfindung sind die Anprallelemente
vorzugsweise plattenförmig ausgebildet. Insbesondere
durch eine im Wesentlichen rechteckige Längsseite
wird eine besonders große Angriffsfläche für das Auf-
treffen des entgleisten Schienenfahrzeuges zur Verfü-
gung gestellt. Die Plattenform gewährleistet im Falle ei-
nes Anpralls eine sichere Zerstörung der Anprallele-
mente. Die Platten können dabei massiv oder zur Errei-
chung einer Gewichtsreduzierung mit Öffnungen durch-
brochen sein. Sind die Anprallelemente höheren Bela-
stungen ausgesetzt, beispielsweise durch grosse Nutz-
lasten bei der Verwendung an einer Verladerampe, so
können sie auch verstärkt werden. So können die Plat-
ten etwa zu einem T- oder Doppel-T-Träger aus Stahl-
elementen zusammengeschweisst werden.
[0010] Die Anzahl der am Bauwerk angebrachten An-
prallelemente kann je nach Bauwerk individuell gewählt
werden. Die Anprallelemente verlaufen vom Bauwerk
ausgehend im wesentlichen senkrecht zur Gleisrich-
tung (Anspruch 5). Dabei kann der Winkel zur Gleisrich-
tung bzw. zum Bauwerk exakt 90° betragen. Jedoch
sind auch schräg zur Gleisrichtung angeordnete Anpral-
lelemente möglich. In diesem Fall sind die Anprallele-
mente schräg in Zugfahrtrichtung angebracht, so dass
sie in Fahrtrichtung des Zuges aus gesehen mit der
Bauwerkslängsseite einen Winkel von vorzugsweise et-
wa 100° einnehmen. Insbesondere wenn Zugfahrten in
beiden Richtungen vorgesehen sind, können die An-
prallelemente auch schräg zueinander angeordnet sein.
Dabei hat es sich als besonders wirkungsvoll erwiesen,
wenn sich Anprallelemente mit aus der Senkrechten ab-
weichenden Winkeln von +/-10° abwechseln.
[0011] Dabei sind die Zwischenräume zwischen ein-
zelnen Anprallelementen vorzugsweise derart dimen-
sioniert, dass sie zumindest der Länge der Anprallele-
mente entsprechen (Anspruch 6). Hierdurch wird ge-
währleistet, dass ein ausreichender Raum für die Zer-
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störung und das Verbleiben der Anprallelemente zwi-
schen Bauwerk und Schienenfahrzeug zur Verfügung
steht.
[0012] Nach der Lehre des Anspruchs 7 sind die Zwi-
schenräume zwischen den Anprallelementen leer. Auch
diese Ausgestaltung dient einer möglichst raschen Zer-
störung der Anprallelemente, ohne dass das Bauwerk
Anprallkräfte aufnehmen muss.
[0013] Vorteilhafterweise bestehen die Anprallele-
mente zumindest teilweise aus einem metallischen
Werkstoff (Anspruch 8) und/oder einem Kunststoff (An-
spruch 9). Anprallelemente aus diesen Werkstoffen
können besonders preiswert und mit einfachsten Her-
stellungsverfahren gefertigt werden. Zugleich sind sie
äußerst robust und witterungsbeständig. Besonders
vorteilhaft ist dabei die Verwendung von Stahl. Wird ein
Kunststoff verwendet, so sind vor allem harte bzw. sprö-
de Kunststoffe von Vorteil, damit im Falle eines Anpralls
die Anprallelemente wie gewünscht brechen können.
[0014] Die Sollbruchstellen der Anprallelemente sind
gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung nach Anspruch 10 durch eine Schwä-
chung des Anprallelementes definiert. Mit anderen Wor-
ten sind die Anprallelemente derart ausgebildet, dass
sie wenigstens eine Schwachstelle aufweisen, an der
das Anprallelement im Falle eines Anpralls eines ent-
gleisten Schienenfahrzeuges bricht.
[0015] Vorteilhafterweise dient die Befestigungsvor-
richtung der Anprallelemente am Bauwerk gleichzeitig
zur Ausbildung der Schwächung (Anspruch 11). Dies
bedeutet, dass die Sollbruchstelle an der dem Bauwerk
zugewandten Seite des Anprallelements angeordnet
ist. So ist vorzugsweise das Anprallelement am Bau-
werk durch ein oder mehrere Winkelelemente befestigt.
Der Befestigungswinkel ist dabei mit seinem einen
Schenkel am Bauwerk und mit seinem zweiten Schen-
kel an dem Anprallelement angebracht. Der zweite
Schenkel dient als Verstärkung des Anprallelementes
derart, dass an der Stelle des Schenkelabschlusses ei-
ne relative Schwächung des Anprallelements entsteht.
Diese Schwächung dient als Sollbruchstelle des Anpral-
lelements.
[0016] Für eine besonders zuverlässige Zerstörung
des Anprallelements ist es vorgesehen, dass das Befe-
stigungselement im Wesentlichen über die gesamte Hö-
he des Anprallelements verläuft (Anspruch 12). In einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform sind Befesti-
gungselemente an gegenüberliegenden Seiten des An-
prallelements angeordnet (Anspruch 13). Die Sollbruch-
stelle ist damit unabhängig von der Fahrtrichtung des
Schienenfahrzeuges in jedem Fall gleich wirksam.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung nach Anspruch 14 wird die Sollbruchstelle durch
eine absolute Schwächung des Anprallelements in
Form einer Verjüngung des Querschnitts ausgebildet.
Dabei verläuft die Verjüngung vorteilhafterweise im We-
sentlichen über die gesamte Höhe des Anprallelements
(Anspruch 15).

[0018] Die Schwächung kann aber auch dadurch ge-
bildet werden, dass das Anprallelement an seiner dem
Bauwerk zugewandten Seite ein oder mehrere vertikal
angeordnete Öffnungen oder einen vertikal verlaufen-
den Durchbruch aufweist, durch die eine Sollbruchstelle
ausgebildet wird. Die Schwächung kann auch dadurch
gebildet werden, dass das Anprallelement nicht über
seine gesamte Höhe am Bauwerk befestigt ist, sondern
dass eine Befestigung lediglich an einem oberen und
einem unteren Befestigungspunkt erfolgt und/oder das
Anprallelement zwischen den Befestigungspunkten ei-
ne Aussparung aufweist.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung nach Anspruch 16 ist das Anprallelement mittels
einer kraft- und/oder formschlüssigen Verbindung mit
dem Bauwerk verbunden. Besonders zuverlässige und
dennoch einfach zu handhabende Verbindungen stellen
dabei Stift-, Bolzen- und insbesondere Schraubverbin-
dungen dar.
[0020] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung nach der Lehre des Anspruchs 17
weist das Bauwerk wenigstens ein Abdeckelement auf,
das vorzugsweise wenigstens zwei benachbarte An-
prallelemente überdeckt. Das Abdeckelement ist dabei
als Ansatzteil an das Bauwerk ausgebildet. Der gegen-
über herkömmlichen Konstruktionen weitere Abstand
der Bauwerksbasis von den Schienen wird somit aus-
geglichen.
[0021] Das vorteilhafterweise auf den Anprallelemen-
ten aufliegende und befestigte Abdeckelement weist
nach der Lehre des Anspruchs 18 wenigstens eine Soll-
bruchstelle auf. Auch diese Sollbruchstelle ist derart
ausgebildet, dass die auf das Bauwerk übertragene An-
prallenergie im Falle eines Anpralls eines Schienenfahr-
zeuges minimiert ist. Dabei finden sinngemäß die glei-
chen Grundüberlegungen wie bei der Ausgestaltung der
Anprallelemente Anwendung. Vorzugsweise sind die
Abdeckelemente sowohl mit Sollbruchstellen, die bei ei-
nem Anprall parallel zur Gleisrichtung wirken, als auch
mit Sollbruchstellen für einen Anprall senkrecht zur
Gleisrichtung versehen. Insbesondere ist auch diese
Sollbruchstelle durch Verbindungselemente in Form
von kraft- und/oder formschlüssigen Verbindungen de-
finiert (Anspruch 19).
[0022] Das Abdeckelemente kann als Teil der Bahn-
steigplatte, Verladerampe oder dergleichen ausgestat-
tet sein (Anspruch 20). Dies hat den Vorteil, dass das
Bauwerk auch im Bereich über den Anprallelementen in
üblicher Art und Weise genutzt werden kann.
[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist vor-
zugsweise derart ausgebildet, sie beispielsweise für An-
prallersatzlasten F(x)=2,0 MN, F(y)= 1,0 MN und F(z)
=0,25 MN ausgelegt sind. Dabei bezeichnet F(x) die An-
prallersatzlast auf das Bauwerk in Gleisrichtung, F(y)
die Anprallersatzlast senkrecht zum Gleis sowie F(z) die
Anprallersatzlast in vertikaler Richtung. Der Angriffs-
punkt der wirkenden Kräfte wandert dabei entspre-
chend der Position des Schienenfahrzeuges am Bau-
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werk entlang.
[0024] Bei einer Beaufschlagung der Anprallelemen-
te in Gleisrichtung (F(x)) werden die Anprallelemente an
ihren Sollbruchstellen zerstört und durch das vorbeifah-
rende Schienenfahrzeug in den Zwischenraum zwi-
schen dem jeweiligen Anprallelement und dem benach-
barten Anprallelement eingebracht. Gleichzeitig erfolgt
das Wegbrechen eines eventuell vorhandenen Abdek-
kelementes an seinen Soll-bruchstellen.
[0025] Die rechtwinkelig auf das Bauwerk einwirken-
den Kräfte (F(y)) treffen auf vorteilhafterweise derart di-
mensionierte Anprallelemente, dass diese beim Über-
steigen einer definierten Last F(y) lamellen- bzw. fächer-
artig knicken und in den Zwischenräumen verbleiben.
Gleichzeitig kommt es zum Bruch der Anprallelemente
an ihren Sollbruchstellen.
[0026] Bei einer vertikalen Belastung von oben oder
von unten kommt es ebenfalls zum Bruch an den Soll-
bruchstellen der Anprallelemente, sofern die definierte
Gebrauchsbelastung überschritten wird. Beim Überstei-
gen der zulässigen Gebrauchsbelastung brechen dann
die Verbindungsschrauben.
[0027] Die erfindungsgemäßen Anprallelemente sind
derart ausgestaltet, dass eine Zerstörung bereits dann
eintritt, wenn die normale Gebrauchsbelastung gering-
fügig überschritten wird. Mit anderen Worten sind die
Anprallelemente nicht fester, als dies die bei normaler
Belastung auftretenden Kräfte verlangen. Somit werden
bei einem Anprall auch keine größeren Kräfte auf das
Bauwerk übertragen. Lediglich das Anprallelement wird
zerstört, ohne dass es zu einer wesentlichen Beschädi-
gung des Bauwerkes kommt.
[0028] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kön-
nen Bauwerke geschaffen werden, die einer normalen
Gebrauchsbelastung ohne weiteres standhalten.
Gleichzeitig sind als eine Art Schutzbereich Bauwerks-
Zusätze, wie Anprallelemente und Abdeckelemente
vorgesehen, die einen normalen Gebrauch gewährlei-
sten, ohne dass die Bauwerksbasis im Falle eines An-
pralls wesentlich beschädigt wird. Das Bauwerk selber
nimmt bei einem Anprall nur eine sehr viel geringere An-
prallenergie auf, als bei bisher üblichen Konstruktionen.
Die Erfindung ist für sämtliche Arten von Schienenfahr-
zeuge, wie Eisenbahn, Straßenbahn etc. einsetzbar.
[0029] Weitere Ausführungsformen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0030] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels beschrieben, das anhand der Ab-
bildungen näher erläutert wird. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht einer Stirnseite eines Bahnstei-
ges mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 2 eine Ansicht einer Längsseite eines Bahnstei-
ges mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Bahnsteig mit einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Ansicht auf die Stirnseite eines

Bahnsteiges. Dieser besteht im Wesentlichen aus einer
als Bahnsteigplatte dienenden starren Basiskonstrukti-
on 1. Das Fundament des Bahnsteigs und weitere
Bahnsteigteile sind nicht dargestellt. Längs des Bahn-
steiges 1 verläuft ein Betriebsschienenpaar 2, 3. Der
dem Bahnsteig 1 abgewandten Betriebsschiene 2 ist ei-
ne Führungsschiene 4 zugeordnet.
[0032] Ein entgleistes Schienenfahrzeug, welches
durch seine Räder 5 dargestellt ist, wird an der Füh-
rungsschiene 4 geführt. Die seitliche Begrenzung des
Schienenfahrzeuges, die im Normalzustand (mit durch-
gehender Linie 6 dargestellt) den Bahnsteig 1 nicht be-
rühren würde, ist beim entgleisten Schienenfahrzeug
(mit durchbrochener Linie 7 dargestellt) näher in Rich-
tung Bahnsteig 1 gerückt.
[0033] An der gleiszugewandten Längsseite 8 der
Bahnsteigplatte 1 sind Anprallelemente 9 befestigt, die
vom Bahnsteig 1 ausgehend senkrecht auf die Schie-
nen 2, 3, 4 zu verlaufen. Die plattenförmigen, im We-
sentlichen rechteckigen Anprall-elemente 9 sind mittels
Schraubverbindungen 10 am Bahnsteig 1 befestigt.
Diese bilden gleichzeitig die Sollbruchstellen 11 im Falle
eines Anpralls. Die Lage der Sollbruchstellen 11 ist mit
strichpunktierter Linie dargestellt. Oberhalb der Anpral-
lelemente 9 ist ein als Teil der Bahnsteigsplatte 1 aus-
gebildetes Abdeckelement 12 angeordnet, welches sich
als eine Art Auskragung an die Oberkante (Belag) 13
der Bahnsteigplatte 1 in Richtung Schiene 2, 3, 4 an-
schließt. Dieses Abdeckelement 12 liegt auf den darun-
ter angeordneten Anprallelementen 9 auf und ist an die-
sen befestigt. Gleichzeitig wird es von diesen zumindest
teilweise getragen. Das Abdeckelement 12 kann teilwei-
se oder vollständig als Trittkante ausgebildet sein. Es
ist mit der starren Bahnsteigbasis 1 beispielsweise über
eine Schraubverbindung (nicht dargestellt) verbunden.
Die Verbindungsfläche 29 zwischen Abdeckelement 12
und Oberkante 13 der Bahnsteigplatte 1 bildet eine Soll-
bruchstelle, die insbesondere bei einem Anprall senk-
recht zur Gleisrichtung wirksam ist.
[0034] In Fig. 2 ist eine Längsseite des Bahnsteiges
1 abgebildet. Die Anprallelemente 9 sind unterhalb der
Abdeckelemente 12 in Gleisrichtung 28 hintereinander
angeordnet derart, dass die Breite 14 der Zwischenräu-
me 15 zwischen den einzelnenen Anprallelementen 9
zumindest ihrer Länge 16 entspricht. In diesen Zwi-
schenräumen 15 sind keine weiteren Bauteile vorgese-
hen, so dass die zerstörten Anprallelemente 9 bei einem
Anprall in den Zwischenräumen 15 aufgenommen wer-
den können.
[0035] Beispielhaft zeigt das ganz rechts angeordne-
te Anprallelement 9 eine Verbindung mit der Basis 1 des
Bahnsteigs mittels zweier Winkel 17. Dabei ist an ge-
gen-überliegenden Anprallflächen 18, 19 des Anprall-
elements 9 jeweils ein Befestigungswinkel 17 ange-
bracht, der im wesentlichen über die gesamte Höhe 20
des Anprallelements 9 verläuft. Dabei definiert der am
Anprallelement 9 anliegende Abschluss des Winkel-
schenkels die für die Zerstörung des Anprallelements 9

5 6



EP 1 415 880 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

erforderliche Sollbruchstelle.
[0036] Die Abdeckelemente 12 sind an ihren als Soll-
bruchstellen wirkenden Verbindungsflächen 21 abge-
schrägt, so dass eine schräge Trennfuge 22 entsteht.
Jedes Abdeckelement 12 liegt dabei auf mindestens
zwei Anprallelementen 9 auf. Im Falle eines Anpralls
parallel zur Gleisrichtung 28 werden die Verbindungs-
flächen 21 dadurch einfach und ohne Ausbildung von
Quer- bzw. Längskräften von der Bahnsteigbasis 1 ab-
getrennt und zerstört. Die Trennfugen 22 weisen ver-
schiedene Neigung zur Bahnsteigoberfläche auf, so
dass die Funktion der Sollbruchstellen bei einem Anprall
unabhängig von der Zugfahrtrichtung sichergestellt ist.
[0037] Im Falle eines Anpralls des Schienenfahrzeu-
ges wirken neben Kräften F(x) in Gleisrichtung sowohl
vertikale Kräfte F(z) als auch Kräfte F(y) senkrecht zur
Gleisrichtung auf den Bahnsteig 1.
[0038] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf einen Bahn-
steig 1. Zur besseren Verdeutlichung der Anprallele-
mente 9 sind die Abdeckelemente nicht dargestellt.
[0039] Die zwei rechts angeordneten Anprallelemen-
te 23 sind jeweils mittels zweier Befestigungswinkel 17
an der Bahnsteigbasis 1 befestigt. Zur besseren Ver-
deutlichung ist die Lage der Sollbruchstellen 11 mit
durchbrochener Linie dargestellt. Die beiden mittleren
Anprallelemente 24 sind mittels Schraubverbindungen
10 an der Bahnsteigbasis 1 befestigt, die selbst die Soll-
bruchstellen 11 definieren. Wie bereits in Fig. 1 darge-
stellt, erfolgt die Befestigung dann vorzugsweise mit we-
nigstens zwei vertikal versetzt zueinander angeordne-
ten Verbindungselementen. Die beiden links dargestell-
ten Anprallelemente 25 sind an ihrer der Bahnsteigbasis
1 zugewandten Seite mit einem abgewinkelten Fußele-
ment 26 versehen, welches ähnlich einem Befesti-
gungswinkel an der Bahn-steigbasis 1 angebracht ist.
An der diesem Fußelement 26 zugewandten Seite des
Anprallelements 25 weist dieses eine Querschnittsver-
jüngung 27 auf, durch die die Sollbruchstelle 11 definiert
wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Schutz eines Bauwerkes (1), ins-
besondere eines Bahnsteiges, einer Rampe, einer
Brücke od. dgl. gegen Anprall von Schienenfahr-
zeugen, gekennzeichnet durch

- längs des Bauwerks (1) verlaufende Betriebs-
schienen (2, 3),

- wenigstens eine Führungsschiene (4) derart,
dass das an der Führungsschiene (4) geführte
entgleiste Schienenfahrzeug in einem be-
stimmten Abstand zum Bauwerk (1) an diesem
entlang gleitet, und

- eine Anzahl von an einer gleiszugewandten
Seite des Bauwerks (1) befestigten Anprallele-
menten (9) mit jeweils einer Sollbruchstelle (11)

derart, dass die bei auf das Bauwerk (1) über-
tragene Anprallenergie minimiert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Führungsschiene (4) wenigstens auf der
Länge des Bauwerkes (1) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Anprallelemente (9) in Gleisrichtung (28)
hintereinander angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Anprallelemente (9) plattenförmig ausge-
bildet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
gekennzeichnet durch

Anprallelemente (9), die vom Bauwerk (1) ausge-
hend im Wesentlichen senkrecht zur Gleisrichtung
(28) verlaufen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Breite (14) der Zwischenräume (15) zwi-
schen den einzelnen Anprallelementen (9) zumin-
dest der Länge (16) der Anprallelemente (9) ent-
spricht.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Zwischenräume (15) zwischen den An-
prallelementen (9) leer sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Anprallelemente (9) zumindest teilweise
aus einem metallischen Werkstoff bestehen.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Anprallelemente (9) zumindest teilweise
aus einem Kunststoff bestehen.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Sollbruchstelle (11) durch eine Schwä-
chung des Anprallelementes (9) definiert ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Anprallelement (9) am Bauwerk (1) durch
wenigstens ein Befestigungselement (17) befestigt
ist, das eine Sollbruchstelle (11) ausbildet.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
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dadurch gekennzeichnet,
dass das Befestigungselement (17) im Wesentli-
chen über die gesamte Höhe (20) des Anprallele-
mentes (9) verläuft.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,

dass Befestigungselemente (17) an beiden Seiten
(18, 19) des Anprallelementes (9) angebracht sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Anprallelement (9) zur Ausbildung einer
Sollbruchstelle (11) eine Verjüngung (27) des Quer-
schnitts aufweist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Verjüngung (27) des Querschnitts im We-
sentlichen über die gesamte Höhe (20) des Anpral-
lelementes (9) verläuft.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Anprallelement (9) am Bauwerk (1) mit-
tels einer kraft- und/oder formschlüssigen Verbin-
dung (10), insbesondere einer Stift-, Bolzen- oder
Schraubverbindung befestigt ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Bauwerk (1) wenigstens ein Abdeckele-
ment (12) aufweist, das die Anprallelemente (9)
überdeckt.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Abdeckelement (12) wenigstens eine
Sollbruchstelle aufweist derart, dass die auf das
Bauwerk (1) übertragene Anprallenergie minimiert
ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Abdeckelement (12) am Anprallelement
(9) mittels einer kraft- und/oder formschlüssigen
Verbindung, insbesondere einer Stift-, Bolzen- oder
Schraubverbindung befestigt ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Abdeckelement (12) als Teil der Bahn-
steigplatte, Verladerampe od. dgl. ausgestaltet ist.
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